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Gleichheit von einer Reihe von Aktivitäten begleitet 
werden, die geeignet sind, die von einer Frauenkultur 
entworfenen Werte zur Geltung zu bringen und 
fruchtbar zu machen. Sonst fällt der Zugang zur 
Gleichheit in eine einfache Wiederholung des Glei­
chen zurück. 

Das Bewußtsein dieses Protagonismus fuhrt dazu, 
sich von den etablierten Modellen freizumachen, 
denn die Frauen, die den Weg zu ihrer Identität 
gegangen sind, bringen neue Zeichen, Konzepte und 
Perspektiven mit. So ist heutzutage die Beziehung der 
Frauen zum Wissen einer der interessantesten For­
schungsbereiche. 

Übrigens, auch darin kommt die wirkliche Staats­
bürgerschaft zum Ausdruck. 

In einem Moment der Geschichte, wo die Staats­
bürgerschaft auf eine entfernte und sporadische Teil­
nahme an den Staatsangelegenheiten reduziert ist, ist 
es wesentlich, daß sie von der Identität und vom 
Protagonismus bereichert wird, in dem die Identität 
sich gesellschaftlich manifestiert. 

Der Protagonismus der Frauen als Konsequenz 
und Bedingung ihres Zugangs zur Gleichheit hat eine 
für Europa und die Welt sehr wichtige politische 
Folge. 

Frauen können entscheidende Elemente emes 
Europas der Beteiligung aller werden. 

Sabine Platt 
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Sie haben von Anfang an den Zugang zur euro­
päischen Staatsbürgerschaft. Denn wir sollten nicht 
vergessen - für Frauen ist die nationale Staatsbürger­
schaft ein ziemlich neues Phänomen: diese Etappe ist 
bloß einige Jahrzehnte alt! 

In der aktuellen Debatte ist ein Aspekt klar: wir 
sind noch sehr weit von einer wirklichen Staatsbür­
gerinnenschaft entfernt. Ich bin der festen Überzeu­
gung, daß Frauen sich diesen neuen Status und das, 
was daraus folgt, aneignen können. 

Konkrete Bedingungen sind notwendig: 
a) Eine Demonstration der Zugehörigkeit als 
höchstpersönliche Entscheidung; 
b) Die dazu notwendigen Instrumente zu finden 
(informelle Kontakte, Reisen, Netze, Gruppen). 

Dadurch, daß Frauen ihre Identität behaupten, 
plädieren sie für die vielfältige Identität aller Völker 
dieses Kontinents. 

Sie können vor allem da den wesentlichen Cha­
rakterzug der Geschichte und der Kultur Europas 
hervorbringen: Die Öffnung gegenüber anderen, 
oder mit politischen Worten, das Europa der 
Großzügigkeit zu bauen, das in der Lage sein wird, 
die jetzigen Ereignisse anzugehen und ein fester Part­
ner der Völker anderer Kontinente zu sein. 

Übmetzung aus dem Franz,ösischm: Christelle Petite 
unter Mitarbeit von Dagmar Oberlies 

Mir freundJicher Genehmigung des Herausgebers der Konfe­
renzdokumenracion, Prof. Michel Verwilghen. 

Feministische Rechtswissenschaft zwischen Gleichheit vor dem Gesetz und 
Differenz der Geschlechter 1 

Der vorliegende Text will ein Spannungsfeld be­
schreiben, das von zwei Wegen aus beschritten wer­
den kann. 

Der eine wird von (herkömmlicher) Rechtswis­
senschaft einschließlich dogmatisch-juristischer Ar­
beit gebildet, so daß es (auch) um die Frage geht, wie 
angesichts der existierenden Rechtsnormen in be­
stimmten Einzelfällen konkrete Ergebnisse „gefun­
den", ,,hergeleitet" und „begründet" werden. 

Der andere Zugang besteht aus feministischer 
Theorie verschiedener Disziplinen, z.B. der Philoso-

Der Aufsatz entspricht im wesentlichen einem Vortrag, den 
die Verfasserin im Februar 1993 auf der Tagung „Feministi­
sche Perspektiven in der Kriminologie" in Saarbrücken und 
ähnlich im Mai 1993 auf dem 19. Feministischen Juristin­
nentag in Frankfurt am Main gehalten hat. Der Text erscheint 
Mitte 1994 ebenfalls in: Das Geschlechterverhältnis in der 
Kriminologie(= 5. Beihefr zum Kriminologischen Journal). 

phie, Wissenschaftstheorie, Sozial- und Literaturwis­
senschaften, wobei die Übergänge ~gesichts des ver­
breiteten Anspruchs feministischer Theorie aufinter­
disziplinarität fließend sind. Maßgebliche Bezugs­
punkte sind hier die in den letzten Jahren geführten 
Diskussionen um Ansätze zur Geschlechterdifferenz, 
die u.a. auf der Erfahrung der praktischen Unzuläng­
lichkeiten sowie dem Erkennen der theoretischen 
Einseitigkeiten und Grenzen klassischer Gleichheits­
konzeptionen beruhen. 

Im folgenden möchte ich auf der Basis dessen, was 
feministische J urist(I?)innen bislang getan haben, vor 
allem den Versuch unternehmen, die grundlegenden 
Dilemmata aufzuzeigen, in denen ich mich immer 
dann wiederfinde, wenn ich probiere, das, was ich als 
„juristisches Handwerkszeug" gelernt habe, und die 
Erkenntnisse feministischer Theorie zusammen und 
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gleichzeitig zu denken. Vielleiche lassen meine Über­
legungen aber auch erste (Aus-)Wege erahnen, wie es 
weitergehen könnte. Mein Beitrag verstehe sich in 
erster Linie als Diskussionsgrundlage, die an vielen 
Stellen noch auf Hypothesen oder Fragen angewiesen 
ist. 

Entscheidend erscheine mir jedoch zu lernen, die 
Widersprüchlichkeiten und Paradoxien unserer Welc 
nicht nur ständig als deren konstitutives Element zu 
benennen, sondern zu versuchen, sie als norwendigen 
Bestandteil auch des eigenen Tuns aufzufassen, sie 
theoretisch auszuhalten und sie nicht- ob dialektisch 
oder nicht - auflösen zu wollen. 

Unter „Feministischer Rechtswissenschaft" ver­
stehe ich (bei Betonung der Vorläufigkeit, Unzuläng­
lichkeit und norwendigen Veränderbarkeic derartiger 
Festschreibungen) eine Beschäftigung mit Rechtsfra­
gen auf verschiedenen Ebenen, die den Blick auf den 
blinden Fleck „Frau" richtet, ihn darauf wendet, an 
welchen Stellen und auf welche Weise Frauen im 
Reche (nicht) vorkommen, welche Vorstellungen 
von Frauen, Männern sowie dem Geschlechcerver­
hälcnis dem Reche und seiner Anwendung immanent 
sind und/oder von diesem (mic-)produzierc werden. 

Anscrebenswerc ist es zudem, über die Berufung 
auf eine (wie auch immer geartete) Kategorie „Frau" 
die hiermit einhergehende Problematik nicht zu ver­
gessen, sondern mitzureflekcieren und zu berücksich­
tigen: Die Schwierigkeit bestehe - verkürze - darin, 
daß eine derartige Bezugnahme zum einen vorgibt zu 
wissen, was „Frauen" sind und wovon sie sich von 
„Männern" unterscheiden, zum anderen, bei einer 
solchen Vorgehensweise die Differenzen unter Frau­
en zu !eiche in Vergessenheit geraten. 

Gleichheit vor dem Gesetz? 
Will frau (oder mann) feministische Rechtswis­

senschaft dieser Are betreiben, ist sie zunächst mit 
dem Gedanken der Rechcsgleichheic, unter der Gel­
tung des Grundgesetzes zusätzlich mit dem Gleich­
berechcigungsgrundsatz konfrontiere. 

Die derzeitige Rechtslage zu Are. 3 GG läßt sich 
dahingehend zusammenfassen, daß die vom Grund­
gesetz posculierce Gleicheic aller - durchaus individu­
ell als verschieden wahrgenommener - Menschen als 
Menschen von einem Bild des Menschen ausgehe, das 
pauschal becrachcec mir dem Mann-Sein identisch 
isc.2 Daher ist es stets die Frau, deren Besonderheit 
fescgescellc wird, wenn (neben dem heute in den 
meisten Bereichen geltenden formal egalitären 
Reche) geschlechtsspezifische Unterscheidungen für 

2 Vgl. Andrea Maihofer, Gleichheir nur für Gleiche?, in: Dif­
ferenz und Gleichheit. Menschenrechte haben (k)ein Ge­
schlecht, hrsg. v. Ute Gerhard / Mechthild Jansen / Andrea 
Maihafer / Pia Schmid / lrmgard Schulcz, Frankfurt a.M. 
1990, s. 351-367. 
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Alexandra Exter: Szenische Konstruktion for „Dame Kobold" von 
Calderon, 1923 

zulässig gehalten werden. Die Beschreibung ihrer 
Differenz wird hierbei regelmäßig enclang der Beto­
nung ihrer eigen-artigen Körperlichkeit vorgenom­
men oder es wird - in „frauenfreundlicheren" Mei­
nungen 3 oder Entscheidungen 4 

- ihre besondere ge­
sellschafcliche Lage als Mangel beschrieben, den es 
orientiere am Maßstab des Mannes auszugleichen gilt. 

Die meines Wissens einzigen Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts, für die dies nicht zutrifft, 
betreffen die Frage der Strafbarkeit der Homosexua­
lität unter Männern und bestätigen insofern die The­
se, daß dem Grundgesetz nicht ein tatsächlich uni­
verselles Menschenbild, sondern ein inhalclich be­
stimmtes Normbild zugrunde liegt.5 

In gleicher Weise ist auch das Strafgesetzbuch 
überwiegend in männlicher Sprache - vorgeblich 
geschlechtsneutral - formuliere. Doch es gibt einige 
Ausnahmen, die die zum Grundgesetz genannten 
Befunde bestätigen. 

Frauen werden explizit wahrgenommen in§ 177 
StGB (Vergewaltigung), anderen Bestimmungen, 
die den „außerehelichen Beischlaf' erwähnen 
(§§ 179 II, 182 ScGB), in§ 217 ScGB (der Törung 
eines nichtehelichen Kindes durc~ die Mutter in 
unminelbarem zeitlichen Zusammenhang mit des­
sen Geburt), den allzu bekannten §§ 218 ff. SrGB 

3 Exemplarisch Vera Slupik, Die Entscheidung des Grundge­
seczes für Parität im Geschlechterverhältnis, Berlin 1988. 

4 Zum Beispiel der Entscheidung des BVerfGs zur Zulässigkeit 
des für Frauen vorgezogenen Altersruhegeldes (abgedruckt 
u.a. in: STREIT 1987, S. 52-57). Dabei hält das BVerfG 
selbst in dieser Entscheidung, in der es die Kompensation 
erlittener ach teile durch die Anordnung sozialstaatlich mo­
tivierten typisierenden Ausgleichs für zulässig erachtet, diese 

achteile für „im Kern auf die Funktion oder jedenfalls die 
mögliche Stellung weiblicher Versicherter als Ehefrau und 
Mutter, also auf biologische Umstände" zurückfuhrbar 
(a.a.O., S. 57). Ohne daß ich die Diskussion hierzu an dieser 

telle aufnehmen kann, sei darauf hingewiesen, daß die Ent­
scheidung z.B. von Vera Slupik (a.a.O., Anm. 3, S. 93 f.) als 
die Grundsätze des Art. 3 GG verkennend kritisiert wird. 

5 vgl. BVerfGE 6, S. 389-443; 36, S. 41-46. 
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sowie den §§ 236, 237 StGB (der Encfuhrung mit 
und gegen den Willen der Encfuhrten zur Vornahme 
außerehelicher sexueller Handlungen). Dabei sind 
die zuletzt genannten Vorschriften im Hinblick auf 
weibliche Rechte ohnehin völlig anachronistisch, 
weil ein Verfolgungshindernis eintritt, wenn der Tä­
ter die Frau heiratet(§ 238 StGB). 

Auch hier wieder erfolgt die Sichtbarmachung 
der Frau entlang ihrer Körperlichkeit, die zudem mit 
ihrer Sexualität oder ihrer Fähigkeit zur Fortpflan­
zung identisch zu sein scheint. 

Vergleichbare Vorschriften für Männer (wieder­
um - noch - mit der bereits genannten Ausnahme 
der Homosexualität, § 175 StGB) finden sich nicht. 
Für den Mann ist demnach seine geschlechtliche 
Besonderheit nicht erwähnenswert, etwas, von dem 
zumindest das Recht meint, absehen zu können. Sie 
ist zwar als strukturierendes Prinzip unserer Gesell­
schaft ständig präsent, bedarf aber gerade deshalb 
keiner ausdrücklichen Benennung, sondern muß im 
Gegenteil verborgen bleiben, um den Schein der 
Universalität nicht zu gefährden. 

Selbst die zuletzt gemachte Aussage läßt sich mir 
einer Norm des Strafgesetzbuchs dokumentieren, 
auch wenn die Existenz dieser Vorschrift nicht kausal 
auf diesen Aspekt zurückfuhrbar ist. Die einzige wei­
tere Bestimmung im StGB, die sich explizit an nur 
eines der beiden Geschlechter richtet, findet sich in 
§ 183Abs. 1 StGB, der allein für Männer die Vornah­
me exhibitionistischer Handlungen unter Strafe stellt 
und damit die Unsichtbarkeit des Phallus fordert.6 

Kritik an der Markierung allein der Frau über 
ihren Körper und ihre Geschlechtlichkeit kann aber 
weder bedeuten, diese Vorschriften (mir Ausnahme 
der§§ 175,218 StGB) ohne weiteres streichen, noch 
auf den Bezug zur besonderen Leiblichkeit von Frau­
en und Männern verzichten zu wollen. Ein Einfor­
dern einer beide Geschlechter umfassenden Abstrak­
tion vom Körper würde nämlich die herrschende 
,,männliche" Ordnung lediglich perperuieren, da die­
se als eines ihrer wesentlichen Strukturelemente die 
Möglichkeit der Reduktion auf ein körperloses Sub­
jekt des Menschen-Mannes behauptet, die es gerade 
in Frage zu stellen gilt. 

Wie eine andere als die derzeitige Berücksichti­
gung der unterschiedlichen Körper von Frauen und 
Männern und ihrer jeweiligen spezifischen Erfahrun­
gen und Ausdrucksweisen aussehen könnte, und ob 
dies innerhalb des (geltenden) Rechts überhaupt 
möglich und wünschenswert ist, ist bislang noch 
völlig ungeklärt. Doch halte ich es für eines der 

6 Siehe z.B. Karl Lackner, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 
20. Aufl, München 1993, § 183, Rdn. 2, der daraufhinweise, 
daß als Verstoß gegen§ 183 Abs. 1 StGB „nur das Vorweisen 
des männlichen Gliedes in Frage komme". 
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schwer zu bewältigenden Probleme feministischer 
Theorie, ob und wie es ihr gelingen kann, gerade 
nicht auf die Bezugnahme auf den Körper zu verzich­
ten, ohne (auch nicht implizit) in Biologismen zu 
verfallen. Ich tendiere im Moment dazu, hier einen 
zwar immer mitzudenkenden und zu benennenden, 
aber nie detailliert zu explizierenden ,,sehend-blin­
den" Fleck feministischer Theoriebildung anzuneh­
men: Es geht mir darum, die vielfältigen Wichtigkei­
ten des Körpers für unser gesamtes Denken, Fühlen 
und Handeln zu berücksichtigen, sie aber gerade 
nicht in Worte oder gar rechtliche Normen fassen zu 
wollen. Wie dies konkret aussehen könnte, muß 
dabei zunächst offen bleiben und Gegenstand weite­
rer Überlegungen und Diskussionen sein. Zu berück­
sichtigen ist jedoch, daß der Körper stets (auch) 
Nicht-Sagbares enthält, so daß seine Hineinnahme 
in juristische und/oder wissenschaftliche Denkfor­
men zugleich seine Auslöschung als Körper bedeuten 
würde. Hiermit soll nicht durch die Hintertür wieder 
eine biologische Konstante eingeführt, sondern auf 
die spezifischen Erfahrungen, Ausdrucksweisen und 
-formen des Körpers hingewiesen werden, die sich 
nicht bruchlos in unsere Wort-Sprache "(rück-)über­
setzen" lassen.7 

Differenz der Geschlechter? 
Im Rahmen der feministischen Theorie-Diskus­

sion um Gleichheit und/oder Differenz ist m.E. da­
von auszugehen, daß zur Zeit in unserer Gesellschaft 
eine geschlechtsspezifische Differenz zwischen Frau­
en und Männern besteht, die es erlaubt, bestimmte 
Eigenschaften, Sichtweisen, Erfahrungen, Leben­
schancen und -realitäten dem Begriffspaar „weib­
lich"/ ,,männlich" zuzuordnen. 

Sowohl die in dieser Gegenüberstellung mir 
„Frauen" bzw. ,,Männern" verbundenen Inhalte und 
Zuschreibungen als auch die binär strukturierte Ge­
schlechterdifferenz selbst sind dabei - und zwar in 
den Varianten „sex" und „gender': - als sozial und 
kulturell konstruiert und produziert zu verstehen. Sie 
können nicht unabhängig von der jeweiligen histori­
schen und soziokulturellen Situation gedacht und 
nicht auf eine vorgesellschafrliche „Natur" zurückge­
führt werden, da jede uns vorstellbare Wahrneh­
mung der (zwei) Geschlechter immer schon sozial 
produziertes Wissen darstellt. 8 

7 Vgl. zur Bedeutung der „passive(n) Dimension", dem „Spü­
ren des eigenen Leibes" Gesa Lindemann, Die leiblich-affek­
tive Konstruktion des Geschlechts, in: Zeitschrift für Sozio­
logie 1992a, S. 330-346 und dies., Das soziale Geschlecht 
unter der Haut, in: Mitteilungen aus der kulrurwissenschafc­
lichen Forschung 19926, S. 68-82. 

8 Vgl. ausführlicher und mit weiteren Nachweisen Regine 
Gildemeister/ Angelika Wetterer, Wie Geschlechter gemacht 
werden, in: Traditionen Brüche, hrsg. v. Gudrun-Axeli Knapp 
/ Angelika Weccerer, Freiburg 1992, . 201-254, S. 210 ff. 
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Bezüglich der Version „gen der" - der Geschlechts­
identität - gehört dies zum gesicherten Wissensbe­
stand feministischer Theorie. 

Die Arbeiten von Barbara Duden und Thomas 
Laqueur zeigen jedoch, daß auch das, was wir als 
weibliche und männliche Körper (,,sex") wahrneh­
men, nicht „natürlich" oder „real" einfach existiert, 
sondern daß bereits unsere Sicht- und Erfahrungs­
weisen der geschlechtlich verschiedenen Körper Re­
sultat bestimmter kultureller Vorannahmen ist. Erst 
im Verlauf des 18.Jahrhundertswurdedassog. ,,Ein­
Geschlecht-Modell", in dem Frauen als eine - wenn 
auch mindere -Art Mann betrachtet wurden, durch 
das bis heute bestimmende „Zwei-Geschlecht-Mo­
dell" verdrängt, das zwei unver?leichbare und entge­
gengesetzte Körper postuliert. Aus hierarchischen 
Unterschieden entlang einer Achse wurde so - und 
zwar gerade nicht als bloße Folge naturwissenschaft­
lichen Forrschrirrs die binäre Opposition 
Frau/Mann. 10 

Dieses Wissen um die Konstruktion der Ge­
schlechter und des Geschlechterverhältnisses oder 
anderer Ordnungen, z.B. der Sortierung der Frauen 
in lesbisch, hetera und allenfalls noch bisexuell, ist 
einerseits sehr folgenreich. Es stellt im Grunde sämt­
liche Wahrnehmungsraster, die wir zur Verfügung 
haben, in Frage und legt sie in ihrer kulturellen 
Bedingtheit offen; schließlich wären völlig andere 
„Ordnungen der Dinge" 11 ebenso vorstellbar, die 
etwa nach den sich morgens-, mittags-, abends- oder 
nachts-Liebenden unrerscheiden oder gar nicht auf 
Sexualität abstellen. Insofern sind diese Theorien 
sehr befreiend, weil sie eine Distanz zu den Schubla­
den, die das Denken so einfach machen und doch 
immer fehl gehen, ermöglichen. 

Andererseits fuhrt diese Erleichterung letztlich 
sehr viel weniger weit als manche Leserinnen nun 
hoffen (oder befürchten) werden. Der Verzicht auf 
Biologisierung sowie aufOntologisierung und Essen­
tialisierung der Differenz bedeutet nämlich weder, 
daß diese völlig unabhängig von dem besteht, was wir 
als weibliche und männliche Körper wahrnehmen, 
noch, daß die damit verbundenen Inhalte (so kontin­
gen t sie historisch betrachtet auch erscheinen mögen) 12 

ohne weiteres abstreifbar und veränderbar wären. 

9 In neueren Arbeiten der Biologie scheint sich die Binarität 
wieder zugunsten eines Kontinuums von Unterschieden auf­
zuweichen; achweise bei Regine Gildemeister / Angelika 
Werterer (a.a.O., Anm. 8, S. 209 f.). 

10 Vgl. Barbara Duden, Geschichte unter der Haut, Stuttgart 
1987; Thomas Laqueur, Auf den Leib geschrieben: die Insze­
nierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, Frankfurt 
a.M./ ewYork 1992. 

11 In Anlehnung an den deutschen Titel von Michel Foucaulr: 
Les mors er les choses, 1966; dt.: Die Ordnung der Dinge: 
eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt a.M. 
1974. 

12 S.: Regine Gildemeister /Angelika Werrerer (a.a.O., Anm. 8). 
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Denn ,,hinter" der Konstruktion wartet nicht 
etwa der „wahre, universelle Mensch", sondern 
schlicht nichts, das unserer Wahrnehmung und Arti­
kulation offen stünde. Zudem sind wir Teil dieser 
Kultur, und die allgemein übliche Sicht auf die zwei­
geschlechtliche Welt ist derart in uns und unseren 
Körpern verwurzelt, daß es nahezu unausführbar er­
scheint, anders auf menschliche Körper zu sehen. 13 

Deshalb ist es nicht realisierbar, diese Konstruktio­
nen vergleichbar dem, was einmal in ähnlich fragwür­
diger Weise ,,falsches Bewußtsein" genannt wurde, 
im Wege einer Ideologiekritik einfach abzulegen und 
durch passendere Arrangements zu ersetzen. 14 

Außerdem handelt es sich selbst dann, wenn es nicht 
nur denkmöglich, sondern auch tatsächlich vorfind­
bar ist, daß die die Kategorien „weiblich"/,,männ­
lich" füllenden Inhalte oder Si ruationen bei Personen 
des anatomisch anderen Geschlechts auftreten kön­
nen, doch um Erfahrungen und Sichtweisen, die -
bezogen auf das, was frau „weiblich" nennen kann -
typischerweise und vor allem bei Frauen anzutreffen 
sind (entsprechendes gilt für „Mann": ,,männlich"). 

Hier sei nur an einzelne Aspekte erinnert, z.B. die 
Darstellung von Frauen in der Werbung, Formen 
sexueller Belästigung und Gewalt gegenüber Mäd­
chen und Frauen, die beruflichen (Aufstiegs-)Chan­
cen von Frauen oder die (immer noch) primäre Zu­
ständigkeit von Frauen für die sog. ,,Beziehungsar­
beit" in heterosexuellen Liebesbeziehungen. 

Die Differenz der Geschlechter wird aber eben­
falls in anderen Auffassungen, z.B. von Moral und 
Gerechtigkeit, sichtbar. So hat die amerikanische 
Psychologin Carol Gilligan in ihrem Buch „Die an­
dere Stimme" 15 herausgearbeitet, daß der (nicht an 
ein Geschlecht gebundenen!) ,,weiblichen Stimme" 
bei der Definition, der Enrscheidungsfindung und 
-begründung moralischer Konflikte eine andere als 
die herkömmliche, vorgeblich geschlechtsneutral 
und universal geltende Sichtweise zugrunde liegt. Sie 
konstatiert die „Unterscheidung von..zwei Moralkon­
zepten, einer weiblichen Ethik der Zuwendung und 
Verantwortung und einer männlichen Moral der 
Rechte". 16 In dem Bremer Projekt „Durchsetzungs-

13 Vgl. auch Gesa Lindemann (a.a.O. 1992b, Anm. 7). 
14 In dem zuletzt genannten Punkt - der Änderung derzeitiger 

Geschlechtsidentitäten - halte ich das zur Zeit verbreitet 
rezipierte und diskutierte Buch von Judith Butler (Das Un­
behagen der Geschlechter, Frankfurt a.M. 1991) für viel zu 
optimistisch und sehr problematisch, weil es eben nicht so 
leicht möglich ist, das ästhetische Konzept der Vervielfälti­
gung von Geschlechtsidentitäten ins Pol irische zu übertragen. 
Eine detailliertere Auseinandersetzung mit ihren Thesen ist 
jedoch an dieser Stelle nicht möglich. 

15 Carol Gilligan, Die andere Stimme, 3. Aufl., München 1988. 
16 Ute Gerhard, Gleichheit ohne Angleichung, München 1990, 

S. 208 mit achweisen zur Diskussion um Carol Gilligans 
Thesen, Fn. 53, S. 244. 
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chancen gleichen Rechts für Frauen" gelangten Ute 
Gerhard und Rüdiger Lautmann zu hiermit im we­
sentlichen übereinstimmenden Ergebnissen. 17 

Für den an dieser Stelle zu erörternden Kontext 
ist dabei weder die inhaltliche Bestimmung dieser 
Wertmaßstäbe und -vorscellungen noch die Diskus­
sion darüber entscheidend, welche der beiden An­
schauungen als „besser" oder ,,schlechter" anzusehen 
ist. Neben der Kritik am herrschenden monistischen 
Universalismus, die u.a. aus dem Wissen um derart 
verschiedene Moralen resultiert, 18 ist vielmehr von 
Interesse, daß sich auch hier exemplarisch das zeige, 
was als „weibliche Differenz" beschreibbar ist. 

Diese, nicht biologische, sondern historisch, sozial 
und kulturell zu verstehende Differenz aber wird vom 
geltenden Recht durchgängig nicht oder aus „männ­
licher" Perspektive - und damit regelmäßig in einem 
zu Lasten von Frauen hierarchischen Verhältnis -
repräsen eiert. 

(Unzählige) Beispiele hierfür finden sich in den 
verschiedensten Bereichen des Rechts und werden 
seit Jahren (nicht nur) von feministischen J uriscinnen 
diskutiert und kritisiert. 

Auf der Gesetzesebene kann exemplarisch an die 
Straflosigkeit der Vergewaltigung in der Ehe als Ver-

17 Ure Gerhard, Gleichheit ohne Angleichung, München 1990; 
Rüdiger Laurmann, Die Gleichheit der Geschlechter und die 
Wirklichkeit des Rechts, Opladen 1990. Weitere Mitarbeite­
rinnen an dem Bremer Projektwaren Carola Schumann, lnge 
Negr, Christina Bührmann und Rainer Metz (vgl. Ute Ger­
hard, a.a.O., S. 240, Fn. 8). Zur Kontroverse zwischen Ure 
Gerhard und Rüdiger Laurmann vgl. Monika Fromme!, 
Feministische Rechtskritik und Rechtssoziologie - Rekon­
struktion eines disziplinären Mißverständnisses, in: Kritische 
Justiz (KJ) 1993, Heft 2, S. 164-178 und Margarerha Sudhof, 
Rezension zu Ure Gerhard (a.a.O.) und Rüdiger Laurmann 
(a.a.O.}, in: Kritische Justiz (KJ) 1993, Heft 2, S. 253-258; 
zur Kritik an Rüdiger Laurmann s.a. Sabine Plarr, Rezension 
zu Rüdiger Laurmann (a.a.O.), in: Archiv für Rechts- und 
Sozialphilosophie (ARSP) 1992, S. 422-424, Anm. S. 560. 

18 Andrea Maihofer, Ansätze zur Kritik des moralischen Univer­
salismus, in: Feministische Studien 1988, Heft 1, S. 32-52. 
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gewaltigung oder an die Verjährungsregeln bezüglich 
sexuellen Mißbrauchs erinnert werden. Aber auch 
das zunächst geschlechcsneutral erscheinende Mord­
merkmal der „Heimtücke" enthält - überspitzt aus­
gedrückt - die gesetzgeberische Wertentscheidung, 
daß eine Tötung im Kampf zweier männlicher Krie­
ger oder im offenen Duell weniger srrafwürdig ist als 
die vom Opfer unbemerkt vorgenommene heimliche 
Tötung. Diese bereits gesetzlich vorgegebene Quali­
fikation der ,,heimtückischen" Tötung als Mord im 
Sinne des§ 211 StGB (und nicht Totschlag,§ 212 
StGB) wird durch die derzeitige Auslegung der herr­
schenden Meinung noch weiter zu Lasten von Frauen 
verschärfc.19 Die Konsequenz ist, daß Frauen, die als 
körperlich schwächerer Part zur Überwältigung des 
Stärkeren oft auf Heimlichkeit „angewiesen" sind, 
dieses Mordmerkmal signifikant häufiger erfüllen als 
Männer. 20 

Ein weiteres Beispiel auf der Ebene der Auslegung 
ist die sog. sozialethische Einschränkung des Not­
wehrrechts unter Ehegatten, aufgrund derer es einer 
Ehefrau zugemutet wird, leichte Körperverletzungen 
hinzunehmen, ohne daß sie sich auf das volle Not­
wehrrecht berufen kann, das anderen Personen in 
vergleichbaren Situationen zusceht.21 Auch die häu­
fige Annahme eines minder schweren Falles der Ver­
gewaltigung in „Liebes(?)"beziehun~en zwischen Tä­
ter und Opfer ist hier einzuordnen. 2 

Schließlich ist auf Fälle im Bereich der Beweis­
würdigung hinzuweisen: 23 So wird ein Ehemann, der 
,,seine" Frau auf brutalste Weise tötet, unter Umstän­
den gerade nicht wegen eines vorsätzlichen Tötungs­
delikts (§§ 212,211 StGB) verurteile, wenn er die 
Frau schon viele Male vorher geschlagen und 
mißhandelt hatte, ohne daß sie gestorben war. Dann 
nämlich kann ihm evtl. nicht mit einer für das zu­
ständige Gericht ausreichenden Sicherheit nachge­
wiesen werden, daß er dieses eine Mal den Tod der 
Frau für möglich hielt, so daß die Annahme von 
(bedingtem) Tötungsvorsa"tz ausscpeidec und ledig­
lich eine Bestrafung wegen Körperverletzung mit 
Todesfolge(§ 226 StGB) in betracht komme. In dem 
umgekehrten Fall - der Tötung eines gewalttätigen 
Ehemannes durch die Frau - ist demgegenüber der 

19 Vgl. hierzu Ilka Junger, Geschlechtsspezifische Rechtspre­
chung beim Mordmerkmal Heimtücke, in: STREIT 1984, 
S. 35-42; Dagmar Oberlies / Rosemarie Giesen, Die männ­
liche Regel und ihre Unanwendbarkeir auf Frauen, STREIT 
1986, S. 15-18, S. 50-54. 

20 Vgl. z.B. die Ergebnisse bei Dagmar Oberlies, Der Versuch, 
das Ungleiche zu vergleichen, in: Kritische Justiz (KJ) 1990, 
s. 318-331, s. 325. 

21 Theodor Lenckner, in: Adolf Schönke / Horst chröder, 
Strafgesetzbuch: Kommentar, 24. Aufl., München 1991, 
§ 32, Rdn. 53; besrr. 

22 Ders., ebd., § 177, Rdn. 18. 
23 Die folgenden Beispiele sind ausführlich dargestellt bei Dag­

mar Oberlies (a.a.O., Anm. 20). 
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Nachweis von dolus eventualis sehr viel leichter mög­
lich, besonders falls die Frau sich nie zuvor gewehrt 
hat und/oder sich zusätzlich einer Waffe, z.B. eines 
Messers bedient. 24 

Diese und andere Beispiele dokumentieren unab­
hängig von einer Bewertung der erzielten Ergebnisse 
und der Tatsache, daß sie auch in der juristischen 
Diskussion nicht unumstritten sind, daß das egalitär 
formulierte Recht den Lebenskonflikten von Frauen 
häufig nicht adäquat - d.h. nicht entsprechend ihren 
Vorstellungen, Werten und Lebenswirklichkeiten -
Rechnung trägt. 

(Aus-)Wege 
feministischer Rechtswissenschaft? 

Das zuvor skizzierte Feld steckt auch den Rahmen 
ab, innerhalb dessen feministische Rechtswissen­
schaft im Sinne der eingangs gewählten Definition zu 
situieren ist. Dabei ist es m.E. möglich, (mindestens) 
fünf verschiedene Ebenen der Beschäftigung mit 
Recht und Rechtsfragen zu unterscheiden. 

Doch auch wenn sich die im folgenden darzustel­
lenden Ebenen bzw. die Grundlagen feministischer 
Theorie, auf die sie sich beziehen, historisch nachein­
ander entwickelt haben und immer ausgefeilter und 
differenzierter geworden sind, ist ein prinzipieller 
Vorrang der neueren (wie der älteren) Ansätze zu 
bestreiten. Vielmehr ist es sinnvoll und notwendig, 
je nach Kontext auf allen, ohnehin nur idealtypisch 
unterscheidbaren Ebenen (auch gleichzeitig) zu den­
ken und sich zu artikulieren und nicht einem letztlich 
auch „männlichen" Fortschrittsmythos zu verfallen. 

(1) Die nicht defizitäre Frau 
Bei einer feministischen Annäherung an das 

Recht ist zunächst die seit Beginn von Frauenfor­
schung und feministischer Wissenschaft erhobene 
Forderung wesentlich, das Thema „Frau" aus 
,,Frauensicht" in die (Rechts-)Wissenschaft einzu­
bringen. Hier geht es darum, die Geschlechtsblind­
heit weiter Teile der Rechtswissenschaft aufzuzeigen 
und dem „Thema: Frau" überhaupt Relevanz zuzu­
sprechen. Ist dies, wie z.B. in der Kriminologie, be­
reits geschehen, gilt es, die Perspektive Cesare Lom­
brosos und seiner vielfältigen Nachfolger, die Frauen 
lediglich als defizitäre oder inferiore Ausgabe des 
„eigentlichen" Menschen „Mann" wahrnehmen 
können, zu rekonstruieren und zu kritisieren sowie 
demgegenüber eigene Fragestellungen und Stand­
punkte zu entwickeln. 

Diese Themenstellungen bilden das Fundament 
dessen, was auf den weiteren Ebenen entfaltet und 
wieder in Frage gestellt werden wird. Bezugspunkt ist 

24 Ebd., S. 325f. 
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dabei die Sicht „der" Frau, die an dieser Stelle als 
spezifisch weibliche, (allen) Frauen gemeinsame Er­
fahrung postuliert wird, auch wenn sie nur unvoll­
ständig mit dem konkreten Erleben „der" Frauen 
übereinstimmt oder übereinstimmen muß. 

(2) Defizite im juristischen Diskurs 
Auf einer nächsten Ebene ist es vorstellbar, inner­

halb des juristischen Diskurses Unstimmigkeiten, 
Diskrepanzen und Wertungswidersprüche aufzuzei­
gen, um mit den klassischen Methoden der Ausle­
gung und Subsumtion andere Ergebnisse zu erzielen. 
Dies ist nicht nur möglich, sondern in der juristi­
schen Praxis unabdingbar und wird von Juristinnen 
und Juristen (auch in der Wissenschaft) ständig prak­
tiziert. Hintergrundfolien sind damit stets der 
Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz sowie die 
Akzeptanz des rechtlichen Systems als Ganzes. Auf 
dieser Basis können - wenn auch nur langsam und 
an vereinzelten Stellen - Rechtsfortschritte für Frau­
en herbeigeführt werden. 

Zur Illustration möchte ich mich auf einen Auf­
satz mit dem Titel „Der irrtumsgeneigce Vergewalti­
gungstäter" beziehen. 25 Günter Jerouschek unter­
sucht in diesem Beitrag die in der Gerichtspraxis 
häufigen Fälle einer angeklagten Vergewaltigung, in 
denen zwar der vom Täter gewaltsam (oder „durch 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben") erzwungene Geschlechtsverkehr für erwie­
sen erachtet wird, das Gericht aber meint, nicht die 
für eine Verurteilung ausreichende Sicherheit dahin­
gehend erlangen zu können, daß der Angeklagte 
nicht irrig von einem Einverständnis der Frau aus­
ging. Die Folge ist dann ein (in dubio pro reo) auf­
grund Vorsatzmangels erfolgender Freispruch. Gün­
ter Jerouschek leitet nun dogmatisch überzeugend 
her, daß in jedem Fall einer Vergewaltigung gesetze­
seinheitlich eine körperliche Mißhandlung liegt. Das 
aber bedeutet, daß immer dann, wenn in derartigen 
Fällen dem Täter der Irrtum als fahr4issig verschuldet 
vorzuwerfen ist - d.h. wenn er im Grunde den entge­
genstehenden Willen der Frau hätte erkennen können 
und müssen-, es zu einer Bestrafung nach§ 230 StGB 
(Fahrlässige Körperverletzung) kommen müßte; diese 
Konsequenz wird jedoch von den Gerichten (zumin­
dest bislang) nicht gezogen. 

Trotz aller Sympathie und Wertschätzung für die 
von Günter Jerouschek entwickelte Position und der 
nachdrücklichen Forderung an die Gerichte, sie in 
ihre justitielle Praxis umzusetzen, offenbart dieses 
Beispiel aber zugleich die unvermeidbare Be­
schränktheit des (derzeitigen?) inner-juristischen 
Diskurses, wie im folgenden zu erörtern sein wird. 

25 Günter Jerouschek, Der irrrumsgeneigce Vergewaltigungstä­
ter, in: Juristenzeitung OZ) 1992, S. 227-231. 
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(3) Defizite des juristischen Diskurses 
Wird die juristische Sicht- und Arbeitsweise ver­

lassen und das rechtliche System aus der „Perspektive 
der Geschlechterdifferenz" (Adriana Cavarero) be­
trachtet, verschieben sich (Be-)Wertungen und Fra­
gestellungen. 
a) Zunächst möchte ich noch einmal auf das Bei­
spiel von Ebene 2 und die dort vorgestellte, juristisch 
klare und eindeutige Konstruktion zurückkommen. 
Wie der nunmehr gewählte Blickwinkel ergibt, be­
ruht diese darauf, daß der vom Täter gewaltsam -
aber in dubio pro reo unvorsätzlich - erzwungene 
Geschlechtsverkehr auch als einfache und fahrlässige, 
d.h. lediglich sorgfaltswidrige und einem Verkehrs­
unfall vergleichbare Körperverletzung an der Frau 
gesehen und gedacht werden kann. Eine derartige 
Betrachtungsweise aber verfehlt völlig die tiefgreifen­
de Verletzung und Demütigung der gesamten Integri­
tät einer Frau durch eine Vergewaltigung, die mit 
einer „sonstigen" Körperverletzung gerade nicht ver­
gleichbar ist. 

Genau der zuletzt genannte Aspekt ist aber inner­
halb der strafrechtlichen Dogmatik nicht bewältig­
bar; und hier stoßen wir an die Grenzen des gelten­
den Rechts, die es mit dem, was ich oben als „weib­
liche Differenz" zu skizzieren versucht habe, zu kon­
frontieren gilt. 
b) Der Androzentrismusvorwurf trifft das Recht 
aber nicht nur im Hinblick auf seine Inhalte, sondern 
erstreckt sich auf die juristische Denk- undArgumen­
tationsstruktur selbst. Diese stützt sich auf eine Art 
der Rationalität, auf Vorstellungen von Verallgemei­
nerbarkeit und Widerspruchsfreiheit sowie - zumin­
dest implizit - auf die Illusion der Möglichkeit zu 
Objektivität, die als „männlich" in dem og. nicht­
biologischen Sinne bezeichnet werden können. 26 

Wie genau diese „männliche Rationalität", diese 
Denk- und Arbeitsweisen beschaffen sind, wie sie 
sich über die juristische Struktur sowie die rechtsdog­
matisch „möglichen" und im System sinnvollen Ar­
gumente bis in einzelne Entscheidungen transportie­
ren und welche Vermittlungsformen und -wege da­
für zuständig sind, daß sie sich letztlich so oft mit den 
Interessen „des" Mannes verbinden, ist ein noch 
völlig unzureichend erforschtes Feld. Doch sind die 
in diesem Beitrag dargestellten Beispiele m.E. keines­
falls „zufällig" in dem Sinne, daß es genauso die 
Männer sein könnten, die jeweils das Nachsehen 

26 Daran ändert sich strukturell nichts, wenn in neueren rechts­
theoretischen Ansätzen nicht mehr Objektivität, sondern die 
Ausrichtung auf das eine, im juristischen/allgemein prakti­
schen Diskurs konsensual zu erzielende Ergebnis zur Leitidee 
wird; vgl. beispielhaft Robert Alexy, Theorie der juristischen 
Argumentation, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1991; zur Kritik an 
der „Logik des Einen" vgl. Andrea Maihafer, Gleichheit nur 
für Gleiche? (a.a.O., Anm. 2), S. 359 (Hervorhebung im 
Original). 
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haben; ebensowenig wie ich die Ergebnisse für eine 
alleinige Folge der bösartigen oder individuell-frau­
enverachtenden Einstellung einzelner (nicht nur) 
männlicher Juristen halte. 

Ein für die Produktion derartiger Resultate be­
deutsamer Gesichtspunkt könnte die Art juristischer 
Abstraktion sein, die z.B. im Strafrecht darauf beruht, 
hochkomplexe und unter Umständen langjährige 
Geschehen und Konflikte auf den Augenblick der 
Tat zu reduzieren. Dies fuhrt z.B. im Fall einer Ehe, 
in dem die jahrelang von ihm psychisch, physisch 
und sexuell mißhandelte Frau ihren Ehemann tötet, 
dazu, daß sich die geltende Rechtsordnung - selbst 
bei extremen Sachverhalten - nicht in der Lage sieht, 
eine derartige Handlung als „nicht rechtswidrig" zu 
bewerten, wenn die Tötung nicht im Zuge einer 
konkreten Auseinandersetzung geschieht. 27 Anderer­
seits sind durchaus Sonderfälle vorstellbar, in denen 
es in einer akuten Bedrohungssituation rechtmäßig 
ist, zur Bewahrung von materiellen Gütern einen 
anderen Menschen in Notwehr zu töten. 

Mit den zuletzt gegenübergestellten Konstellatio­
nen soll nicht für die Zulässigkeit von Selbstjustiz 
plädiert, sondern dokumentiert werden, daß die von 
unserem Recht vorgesehenen Wertentscheidungen 
solche aus der Perspektive von Männern sind, denen 
bestimmte Situationen (,,der plötzliche Angriff') in 
den Blick geraten, andere (,,die jahrelang zerstöreri­
sche Ehe") eben nicht oder nicht mit gleicher Kon­
sequenz; - wobei sich bei diesem Beispiel inhaltliche 
mit methodischen Aspekten verbinden. 

Der Zusammenhang zwischen der juristischen 
Arbeitsweise und den häufig frauendiskriminieren­
den Ergebnissen müßte selbstverständlich im Hin­
blick auf andere Beispiele detailliert untersucht, kon­
trolliert und diskutiert werden, um wirklich aussage­
kräftig zu sein. Die gewählten Fälle sollten an dieser 
Stelle lediglich einen (ersten) Eindruck meiner dies­
bezüglichen Vermutungen vermitteln. 28 

In diese Richtung gehende Ana,.Jysen sind jedoch 
von besonderer Bedeutung und zwar nicht, um im-

27 Das bedeutet nicht zwingend, daß die Frau wegen der Tötung 
auch (harr) bestraft werden muß. eben einer Berücksichti­
gung ihrer Lebenssiruation auf der Rechtsfolgenseite ist im 
Einzelfall eine Entschuldigung nach § 35 StGB oder (in der 
Praxis wohl häufiger) eine Strafmilderung nach § 21 StGB 
denkbar; doch handelt es sich hierbei um Ex- oder DekuJpa­
tionsformen von juristisch minderer Qualität, weil sie die 
Frau in jedem Fall mit dem Stigma der Unrechtmäßigkeit 
ihres Tuns oder (im Falle des§ 21 StGB) der Zuschreibung 
einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung belasten. 

28 Zu einem anderen in diesem Zusammenhang zu untersu­
chenden Aspekt, der Aufsplirrerungweiblicher Lebenszusam­
menhänge durch die klassischen Rechtsgebiece vgl. Barbara 
Degen, Justicias mißratene Töchter - Feministische Ansätze 
in der Rechtswissenschaft?, in: STREIT 1993, Heft 1-2, 
S. 43-50, S. 50 in Anlehnung an Tove Stang Dahl, Frauen­
Rechr: eine Einführung in feministisches Recht, Bielefeld 
1992. 
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mer wieder die zwar zutreffende, aber alles andere als 
neue oder spannende These „wir leben halt im Patri­
archat" zu verifizieren, sondern um über ein präzise­
res Verständnis der Funktionsweisen des juristischen 
Systems hinaus auch die Punkte herausarbeiten zu 
können, an denen es gegenwärtig schon Bruchstellen 
und produktive (?) ,,Widersprüche" gibt und solche, 
an denen es möglich sein könnte, neue Brüche und 
Irritationen in das juristische System einzuschreiben. 
c) Seit einiger Zeit wird neben dem Aufzeigen der 
latenten Männlichkeit des angeblich universellen 
Rechts aufgrund der Nicht-Repräsentanz von Frauen 
in der herrschenden symbolischen Ordnung „Über 
die Notwendigkeit geschlechtsdifferenzierter Rech­
te" - so der Titel eines Aufsatzes von Luce Irigaray29 

- nachgedacht. So fordert in dem Dokumentations­
band „Differenz und Gleichheit" neben Luce Irigaray 
auch Andrea Maihofer ein „geschlechter-differenzie­
rendes Recht" 30

; und Adriana Cavarero setzt sich für 
eine „Bisexualisiernngdes Rechts" ein, die „zwei Sub­
jekte vor(sieht, S.P.), da die Menschheit zwei-Ver­
schiedene und nicht ein-Alles ist".31•32 

Derartige Diskussionen um weibliche Rechte 
und Versuche ihrer Formulierung durch Frauen er­
scheinen interessant, spannend und wichtig, um 
überhaupt einmal festzustellen, welche anderen In­
halte sich hierbei im einzelnen ergeben; denn es sind 
teilweise erhebliche Unterschiede gegenüber dem 
gelcenden Recht, z.B. hinsichtlich der Regelungsbe­
reiche, Prioritäten und Wertsetzungen zu vermuten. 

Allerdings resultiert diese positiv klingende Ein­
schätzung aus der momentan nicht absehbaren tat­
sächlichen Kodifizierung geschlechtsspezifischen 
Rechts, die ich - heute und in der vorfind.liehen 
Gesellschaft - für mindestens problematisch hielte. 
Meine Einwände richten sich dabei nicht generell 
gegen die Etablierung „weiblichen" Rechts. Doch 
halte ich bei seiner Formulierung (z.B. im Bereich der 

29 Luce lrigaray, Über die orwendigkeit geschlechtsdifferen­
zierrer Rechte, in: Differenz und Gleicheit (a.a.O., Anm. 2), 
s. 338-350. 

30 Andrea Maihofer, Gleichheit nur für Gleiche?, (a.a.O., 
Anm. 2), S. 365. 

31 Adriana Cavarero, Die Perspektive der Geschlechcerdifferenz, 
in: Differenz und Gleichheit (a.a.O., Anm. 2), S. 95-111, 
S. 109, Hervorh. im Original. 

32 Aus einer ähnlichen Richtung kritisiert auch Cacherine A. 
MacK.innon das (US-amerikanische) Reche, doch plädiert sie 
dann für ein ,,alcernacives Konzept von Gleichheit" (Cache­
rine A. MacKinnon, Feministische Rechcspolicik heute, in: 
Differenz und Gleichheit (a.a.O., Anm. 2), S. 205-210, S. 
209); vgl. a. dies., Auf dem Weg zu einer feministischen 
Jurisprudenz, STREIT 1993, Hefe 1-2, S. 4-13. Ute Gerhard 
spricht sich im Rahmen der Debatte um Gleichheit und/oder 
Differenz für „Gleichheit ohne Angleichung" (so ihr gleich­
namiges Buch, München 1990) bzw. ,.Gleichheit in der 
Differenz" aus (Ute Gerhard, Bürgerliches Reche und Patri­
archat, in: Differenz und Gleichheit (a.a.O., Anm. 2), S. 
188-204, S. 190). 
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Warwara Stepanowa, Figur, 1921 

sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz) eine andere 
Vorgehensweise für vorzugswürdig: Die Bestimmun­
gen sollten zwar an der weiblichen Lebensrealität 
orientiert und zunächst auf Frauen bezogen sein, 
dann aber über Verweisungsnormen auch für Män­
ner in vergleichbaren Situationen Anwendung fin­
den. 

Um meine Bedenken gegenüber ausschließlich 
für Frauen (oder Männer) geltende 1\-echtsnormen zu 
erläutern, ist der Schritt auf die nächste Ebene erfor­
derlich. 

(4) Eine Frau ist ... ?! 
Wurde auf (4) bisherigen Ebenen die Existenz 

von „Frauen" bzw. ,,Männern" als selbstverständlich 
vorausgesetzt, gilt es nunmehr, diese selbst in Frage 
zu stellen. Eine derartige Problematisierung könnte 
und/oder müßte in vielerlei Hinsicht sehr weitrei­
chende Auswirkungen auf den Umgang mit Recht 
und Rechtswissenschaft haben oder ihn - zumindest 
in unserem heutigen Verständnis von Recht - in 
letzter Konsequenz sogar unmöglich machen. Im 
Rahmen dieses Beitrags kann allerdings nur auf den 
einen, am Ende der Ebene 3 angeschnittenen Punkt 
eingegangen werden. 
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Wie bereits oben skizziert, sind die genannten 
Bezugsgrößen „Frauen"/,,Männer" sowie die binäre 
Opposition zwischen beiden ihrerseits höchst proble­
matisch, ist es weder historisch noch kulturell so 
„natürlich" wie es uns heute erscheint, daß es zwei 
und nur (diese) zwei Geschlechter gibt. 33 

Wie dominierend sich diese Wahrnehmung für 
uns jedoch darstellt, zeigt sich neben unserer alltägli­
chen Sicht- und Umgangsweisen aber auch daran, 
daß Transsexuelle, die eine Irritation hinsichtlich 
derartiger Eindeutigkeiten bedeuten könnten, nach 
dem T ranssexuellengeserz eine volle Personenstands­
änderung erst nach Vornahme einer geschlechtsurn­
wandelnden Operation durchfuhren lassen kön­
nen. 34 Hier wird zugleich deutlich, daß das Recht von 
der notwendigen Übereinstimmung von „sex" und 
,,gender" ausgeht und eine Trennung nicht zuläßt. 

Außerdem ist zu bedenken, daß gerade die Bil­
dung dichotomischer Paare entlang der Achse 
Frau/Mann, die mit weiteren Dualismen wie Na­
tur/Kultur, Körper/Geist, emotional/rational ... kor­
reliert, Teil und wesentliches Strukturelement der 
patriarchalen Ordnung ist, die mit der Formulierung 
eines lediglich für Frauen geltenden Rechts demnach 
(auch) manifestiert würde. 35 

chließlich ist es m.E. nicht realisierbar, heute 
und mit den uns jetzt zur Verfügung stehenden 
Mitteln unserer Sprache, Rechtsnormen zu ent­
wickeln, die der Gefahr der normativen Bestimmung 
und Produktion von Weiblichkeit entgehen könn­
ten. Ich gehe vielmehr davon aus, daß es nicht mög­
lich sein wird, die „weibliche Differenz" so auszufor­
mulieren, daß sie nicht zu einer Verfestigung dessen 
führt, was heute Frau-Sein bedeutet und nicht ihrer-

33 (Kurze) Beispiele aus der Kulturanthropologie zur Möglich­
keit eines dritten Geschlechts sowie zu anderen Formen der 
Klassifizierung zu einem (von zwei) Geschlechtern bei Gesa 
Lindemann (a.a.O. 19926, Anm. 7) und Regine Gildemei­
ster, Die soziale Konstruktion von Geschlechtlichkeit, in: 
Feministische Vernunftkritik, hrsg. v. Ilona Osmer / Klaus 
Lichtblau, Frankfurt a.M. 1992, S. 220-239, S. 229; Nach­
weise auch bei Regine Gildemeister / Angelika Wetterer 
(a.a.O., Anm. 8, S. 208 f.); genannt werden in diesem Zu­
sammenhang in der Regel die „Berdache" nordamerikani­
scher lndianerkulcuren, die aus umererzweigeschlechtlichen 
und reduzierenden Sicht als Hermaphrodite, Homosexuelle, 
Transvestite oder Transsexuelle, nicht aber als eigene Katego­
rie wahrnehmbar sind. 

34 Vgl. § 8 I Nr. 4 TSG. Im Unterschied dazu ist bei der sog. 
„kleinen" Lösung, die lediglich die Änderung des Vornamens 
mit sich bringt, aber die Geschlechtszugehörigkeit nicht än­
dert, keine derartige Operation notwendig, s. § 1 TSG. 

35 Zu verschiedenen Möglichkeiten feministischer (Rechts-) 
Kritik an diesen Dualismen vgl. Frances Olsen, Das Ge­
schlecht des Rechts, in: Kritische Justiz (KJ) 1990, S. 303-
317. Die von Frances Olsen aufgezeigten drei Varianten 
feministischer Kritik sind mit den von mir dargestellten 
Ebenen weder identisch noch schließen sie sich aus. Vielmehr 
g_ibt es bei einigen Unterschieden auch Berührungen und 
Übereinstimmungen, die im einzelnen herauszuarbeiten ei­
nen gesonderten Beitrag erfordern würde. 
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seits wesentliche Aspekte „differenter" Frauen aus­
schließt oder diese in ihrer spezifischen Eigenheit 
abwertet. Diese Befürchtung bestätigt sich für mich 
- ohne daß ich das an dieser Stelle detailliert disku­
tieren und belegen kann - in den mir bekannten, in 
diese Richtung gehenden Versuchen. 36 

Eine wie auch immer geartete Explizierung weib­
licher Differenz ist damit freilich ein sehr zweifelhaf­
ter Gewinn, schreibt sie doch nahezu notwendig die 
Fehler, die wir den Männern mit ihrem nur vor­
geblich universellen Menschenbild vorwerfen, auf 
anderem - zweigeschlechtlichen - Niveau forc.37 

Demgegenüber möchte ich darauf insistieren, we­
der einem „Gleichheitstabu" 38 zu verfallen noch die 
vielfältigen und reichhalti~en Differenzen unter 
Frauen zu vernachlässigen. 3 

(5) Weibliche Widerstände 
Mit den Ausführungen zu Ebene 4 sind meine 

Vorbehalte gegen ein geschlechtsspezifisches Recht 
jedoch nicht erschöpft. 

Zuletzt, zusätzlich und vor allem ist nämlich zu 
befürchten, daß mit der Aufnahme der Differenz in 
das geltende, auf seinen vielfältigen Grundannahmen 
und Vorentscheidungen beruhende Recht, die be­
sondere Sprengkraft der Kritik feministischer Diffe­
renztheorien eingeebnet und eingeschlossen würde. 

36 Deutlich wird dies z.B. bei Luce lrigaray (a.a.O., Anm. 29), 
wenn sie u.a. formuliert: .,Die gegenseitigen Pflichten zwi­
schen Müttern und Kindern werden gesetzlich definiert, 
damit die Mutter in Anlehnung an das Gesetz ihre Kinder 
schützen und von diesen Beistand erhalten kann." (ebd., 
S. 342). Hier wird stillschweigend die „gute" Mutter, zwi­
schen der und ihrem Kind übereinstimmende Interessen 
bestehen, vorausgesetzt. Damit aber werden zum einen die 
Fälle nicht berücksichtigt, in denen es gerade die Mutter ist, 
vor der ein Kind Schutz benötigt; zum anderen werden 
tradierte und problematische Vorstellungen von ,,Mutterlie­
be" als von Frauen (nicht aber von Männern) zu erfüllender 
Standard manifestiert. 

37 Insofern kann ich für mich zumindest ein vorläufiges und 
hinsichtlich der verschiedenen von mir aufgezeigten Ebenen 
unterschiedliches Ergebnis bzgl. der u.a. auf dem 17. Femi­
nistischen Juristinnentag in Bremen 1991 mir Referaten von 
Andrea Maihofer und Bettina Soko] geführten Diskussion 
um Gleichheit und/oder Differenz im Recht formulieren; vgl. 
hienu: Bettina Soko!, Feministische Rechtspolitik - rechtli­
che Diskriminierung und Gleichberechtigungskonzepte, in: 
STREIT 1989, S. 3-12: Andrea Maihofer, Gleicheitsver­
ständnis und Geschlechterdifferenz, in: STREIT 1991, 
S. 51-54; Sabine Platt, Bericht aus der Arbeitsgruppe 
.,Gleichheit und/oder Differenz", in: STREIT 1991, S. 81. 

38 Regine Gildemeister / Angelika Werterer (a.a.O., Anm. 8, 
S. 227 ff.). Das „Gleichheitstabu" läßt keinen Raum für nicht 
zweigeschlechtlich differenzierte (Lebens-)Bereiche, {Wert-) 
Vorstellungen, Sichtweisen ... und kann mir Judith Lorber / 
Susan A. Farell in dem Satz „Women and men have to be 
distinguishable" zusammengefaßt werden (Zitat nach dies., 
ebd., S. 227). 

39 Diesbezüglich überzeugend Judith Butler (a.a.O., Anm. 14, 
s.a. ebd.). 
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Katarzyna Kobro, Raumkomposition, 1928 

Hiergegen gilt es, eine Ebene 5 einzufordern, die 
in folgender Richtung angedacht werden kann: Fe­
ministische Rechtswissenschaft kann alles Bisherige 
und/oder neu zu Entwickelndes in unendlichen, aber 
nicht beliebigen Kombinationen tun, auch und gera­
de da, wo es sich ausschließt. 

Diese Ebene ist ein irgendwo hilfloses und trotzi­
ges Unterfangen, mit dem ich das zumindest streifen 
möchte, was ich als das Widerständige, sich einer 
Festlegung entziehende und verwirrende Moment 
„weiblicher Differenz" beschreiben würde. Es läßt 
sich z.B. in einem Text wie dem von Helene Cixous 
verfaßten „Geschlecht oder Kopf?"40 finden, der ge­
rade deshalb so begeisternd und faszinierend ist, weil 
er auch bei der x-ten Lektüre immer noch Neues und 
Spannendes zu entdecken bereit hält, weil er als 
„weiblicher Text" -wie sie selbst schreibt 41 -auf allen 
Seiten gleichzeitig beginnt und ohne Schluß ist, nicht 
zu Ende geht ... 

Es handelt sich damit um den im Grunde untaug­
lichen V ersuch, das, was sich glücklicherweise nie in 
eine wie auch immer zu denkende juristische Form 
übersetzen lassen wird, was den inkommensurablen 
Riß zwischen Recht und „weiblicher Differenz" aus­
macht, nicht in der von mir selbst erarbeiteten Syste­
matik völlig verloren gehen zu lassen und damit 
auszulöschen. 

40 Helene Cixous, ,,Geschlecht oder Kopf?", in: dies., Die un­
endliche Zirkulation des Begehrens, Berlin 1977, S. 15-45. 

41 Ebd., S. 40f. 
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Urteil 
BAG, §§ 5, 7 und 10 Entgelt-TV 
Einzelhandel Baden-Württemberg 
Voile Sozialzulage für Teilzeitbeschäftigte 

Eine am Familienstand und der Kinderzahl orien­
tierte tarifliche Sozialzulage erhalten Teilzeitbeschäf 
tigte ungekürzt. 
Urteil des BAG vom 7.10.1992 - 10 AZR 51/91 -

Aus dem Sachverhalt: 
Die Parteien screiten darüber, ob der teilzeitbeschäfcigten 

Klägerin die volle tarifliche Sozialzulage zustehe. 
Die Klägerin ist seit dem 26. November 1985 bei der Beklag­

ten als Angestellte mir einer monatlichen Arbeitszeit von 107 
Stunden beschäftigt. Die verheiratete Klägerin ist Mutter von vier 
Kindern unter 16 Jahren. 

Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien finden der Mantelta­
rifvertrag für die Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer/­
innen des Einzelhandels in Baden-Württemberg vom 29. Juni 
1989, gültig ab 1. Januar 1989, (im folgenden: MTY) und der 
Tarifvertrag über Gehälter, Löhne, Ausbildungsvergütungen und 
Sozialzulagen für die Arbeitnehmer/-innen und Auszubildenden 
des Einzelhandels in Baden-Württemberg vom 29. Juni 1989, 
gültig ab 1. April 1989, (im folgenden: Entgelr-TY) kraft Allge­
meinverbincllicherklärung Anwendung. 

Mir den Schreiben vom 30. November 1989 und vom 24. 
Februar 1990 verlangte die Klägerin von der Beklagten die Zah­
lung der vollen Sozialzulage nach dem Entgelt-TV. Der Entgelt­
TV regelt dazu in Abschnitt IV: 

„ 1. Zu den Tarifentgelten wird eine monatliche Sozialzulage 
in folgender Höhe gewährt: 
für verheiratete Arbeitnehmer/innen ohne Kinder, 
für unverheiratete, geschiedene und verwitwete Arbeitnehmer/in­
nen mir einem oder mehreren Kindern (auch Adaptiv- oder 
Pflegekindern) bis zum vollendeten 16. Lebensjahr DM 20,­
für verheiratete Arbeitnehmer/innen mir einem oder mehreren 
Kindern (auch Adaptiv- oder Pflegekindern) bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr DM 30,-. 

Ferner wird die Sozialzulage an alle Arbeitnehmer/innen 
gezahlt, die aufgrund gesetzlicher Unterhalrsverpflichrungen die 
einzigen Ernährer/innen von Verwandten sind. 

2.Sind beide Ehegatten im gleichen Betrieb/Unternehmen/ 
Konzern berufstätig, so hat nur ein Ehegatte Anspruch auf die 
Sozialzulage. 

Die Ehegatten haben dem Arbeitgeber ~irzureilen, wer von 
ihnen die Sozialzulage erhalten soll. Die getroffene Wahl kann 
mir Zustimmung des Arbeitgebers geändert werden. Äußern sich 
die Ehegatten auf die Fragen des Arbeitgebers nicht, so bestimmt 
der Arbeitgeber, wer die Sozialzulage erhalten soll. 

Bei Geschiedenen (mit einem oder mehreren Kindern), die 
im gleichen Betrieb/Unternehmen/Konzern arbeiten, hat derje­
nige/diejenige Anspruch auf die Sozialzulage, der/ die das Sorge­
recht für das Kind (die Kinder) hat. ( ... ) 

4. Aushilfen steht ein Anspruch auf Sozialzulage nicht zu." 

Der MTV enthält - soweit hier von Bedeutung - folgende 
Bestimmungen: 

,,§ 5 
Teilzeitbeschäftigte 

Der Tarifvertrag gilt auch für stundenweise Beschäftigte. 
Solchen Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen stehen sämtliche 
Ansprüche aus diesem Tarifvertrag nach Maßgabe des tatsächli­
chen Umfanges ihrer Beschäftigung zu. 

maritthiede
Rechteck
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